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Zitat von Einer

Außerdem gehört zur Schulleitung mit nur der Schulleiter, sondern die gesamte
erweiterte Schulleitung. Bei uns am Berufskolleg sind das neben dem Schulleiter (A16),
auch der Stellvertreter (A15) und alle weiteren A15er. Insgesamt 12 Personen.

Nur kurz: Nein, auch wenn das an vielen Schulen so bezeichnet wird. Die Schulleitung besteht
aus Schulleiter i.V.m. stellv. Schulleiter (vgl. §20ff SchulG NRW). Die restlichen A15er sind
"Lehrer mit besonderen Funktionen" nach §33 SchulG, die die Schulleitung in Teilbereichen
unterstützen.

Aber die Unterscheidung ist für die hier diskutierte Fragestellung egal. Ich sehe bei der
Ausgestaltung der Abläufe im Lehrerzimmer eher die Personalversammlung als die
Schulleitung. Ich bezweifle bereits stark, dass die SL einfach die Anordnung der Tische im
Rahmen ihres Direktionsrechts vorgeben darf. Sie hat lediglich auf die ordnungsgemäße
Nutzung, Erhalt und Pflege der Einrichtung (u.v.m.) zu achten.
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